
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Karlheinz Kopf, MMag. DDr. Hubert Fuchs 

Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht und Antrag des Finanzausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesgesetz über Verfahren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten in 
der Europäischen Union und das Bundesgesetz über das öffentliche Anbieten von 
Wertpapieren und anderen Kapitalveranlagungen erlassen werden sowie die 
Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das 
Börsegesetz 2018, das Alternativfinanzierungsgesetz, das Immobilien
Investmentfondsgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Alternative Investmentfonds 
Manager-Gesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 
2018, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das 
Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das 
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz, das 
Glücksspielgesetz und das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 geändert werden (EU
Finanz-Anpassungsgesetz 2019 - EU-FinAnpG 2019) (644 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

1. In Artikel 1 wird in § 15 Abs. 2 Z 3 das Wort "Streifrage" durch das Wort "Streitfrage" 
ersetzt. 

2. In Artikel 1 wird in § 66 im ersten Satz das Wort "Streitfrag" durch das Wort "Streit
frage" ersetzt. 

3. In Artikel 2 wird in § 7 Abs. 1 nach dem Wort "Beifügung" ein Leerzeichen eingefügt. 

4. In Artikel 10 Z 4 wird in § 31 Abs. 3 im ersten Satz das Wort "zuständigen" durch das 

Wort "zuständige" ersetzt. 

5. In Artikel 10 Z 8 wird in der Novellierungsanordnung die Paragraphenbezeichnung 

,,§ 36 Abs.5" durch die Paragraphenbezeichnung ,,§ 36 Abs. 5" ersetzt. 

6. In Artikel 10 Z 9 wird in § 37 Abs. 3 im ersten Satz das Wort "zuständigen" durch das 

Wort "zuständige" ersetzt. 

7. In Artikel 1 0 Z 14 wird in § 43 Abs. 3 im ersten Satz das Wort "zuständigen" durch das 

Wort "zuständige" ersetzt. 

8. In Artikel 12 Z 4 wird die Paragraphenbezeichnung ,,§ 70 Abs. 1" durch die Paragra

phenbezeichnung ,,§ 70 Abs. 1" ersetzt. 

9. In Artikel 14 Z 2 wird der Novellierungsanordnung ein Doppelpunkt angefügt. 
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1 O. In Artikel 16 Z 11 wird in § 3 Abs. 2 im dritten Satz das Wort "Ihrem" durch das Wort 
"ihrem" ersetzt. 

11. In Artikel 16 Z 40 wird in § 24 Abs. 6 im letzten Satz die Wortfolge "es denn" durch 

die Wortfolge "es sei denn" ersetzt. 

12. In Artikel 16 Z 47 wird in § 32b nach dem Verweis "gemäß § 32a Abs. 1" das Wort 

"zu" eingefügt. 

13. In Artikel 16 Z 48 wird in § 33 Abs. 1 der fettgedruckte Punkt am Ende des ersten 

Satzes durch einen Punkt im Nonnalfonnat ersetzt. 

14. In Artikel 16 Z 48 wird in § 33 Abs. 6 Schlussteil die Wortfolge" dass diese Anforde

rungen" durch die Wortfolge" dass diese Behörden Anforderungen" ersetzt. 

15. In Artikel 16 Z 55 wird in § 43 Abs. 4 der Verweis ,,§9a samt Überschrift" durch den' 

Verweis ,,§ 9a samt Überschrift" ersetzt und die Wortfolge "Änderungen des Inhaltsver

zeichnis" durch die Wortfolge "Änderungen des Inhaltsverzeichnisses" ersetzt. 

16. Die Artikelbezeichnung des auf den Artikel 16 folgenden Artikels wird von "Artikel 3" 

auf "Artikel 1 7" geändert. 

17. In Artikel 17 (neu) wird in Z 1 nach dem Verweis ,,§ 5" ein Leerzeichen eingefügt. 

18. In Artikel 17 (neu) Z 2 entfällt in der Novellierungsanordnung das Wort "wird". 

19. In Artikel 17 (neu) Z 16 wird in § 5 Abs. 5 die Wortfolge "Bundesanstalt Statistik Aus

tria" durch die Wortfolge "die Bundesanstalt Statistik Österreich" ersetzt. 

20. In Artikel 17 (neu) Z 17 wird in § 5 Abs. 6 im letzten Satz die Wortfolge "zwei wöchi
gen" durch das Wort "zweiwöchigen" ersetzt. 

21. In Artikel 17 (neu) Z 18 wird in § 5a Abs. 1 Z 4 fit. c der Verweis "Z 2 lit. b" durch 

den Verweis "lit. b" ersetzt. 

22. In Artikel 17 (neu) Z 34 wird in § 12 Abs. 5 nach dem Wort "Mitgliedstaaten" das 

Wort "zu
" eingefügt. 

23. In Artikel 17 (neu) Z 37 wird in § 13 Abs. 3 erster Satz nach dem Wort "Fo!lllll-"-f,H,�_ 
Wort "zu" eingefügt. 

17 (neu) Z 47 entfällt vor dem Wort "durch" das Wort "wird". 
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Begrund 
Mit diesem Abänderungsantrag sollen offenbare ��ungen vorgenommen werden. 
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